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Änderung der Eisenbahn-Netzzugangsverordnung vom 25. November 1998 und der Verord-

nung des BAV über den Eisenbahn-Netzzugang vom 14. Mai 2012 - Einbezug der betroffenen 

Kreise 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir unterbreiten Ihnen die Erlassentwürfe zur Änderung der Eisenbahn-Netzzugangsverordnung vom 

25. November 1998 (NZV; SR 742.122) und der Verordnung des BAV über den Eisenbahn-

Netzzugang vom 14. Mai 2012 (NZV-BAV, SR 742.122.4) mit dem dazugehörenden erläuternden 

Bericht. Es geht um die Einführung von Anreizen zur Messung vom Energieverbrauch auf den Zügen 

im Zusammenhang mit der Energiestrategie, um ein vereinfachtes Verfahren zur Kostenübernahme 

bei Streckensperrungen für Bauarbeiten sowie um kleinere redaktionellen Anpassungen. 

Wir sind bestrebt, die Dokumente im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG; 

SR 151.3) barrierefrei zu publizieren. Sie können die Entwürfe und die dazu gehörigen Unterlagen 

über die gesamte Anhörungsdauer auf der BAV-Homepage unter folgender Adresse herunterladen:  

https://www.bav.admin.ch/bav/de/home/aktuell/vernehmlassungen/laufende-vernehmlassungen.html 

Sollten Sie die Unterlagen nicht selber herunterladen können, werden wir sie Ihnen selbstverständlich 

auch gern in Papierform per Post zukommen lassen.  

https://www.bav.admin.ch/bav/de/home/aktuell/vernehmlassungen/laufende-vernehmlassungen.html


Aktenzeichen: BAv-240O-00001/0000ß/00001100004/00001/OQDQ1

Bitte richten Sie Ihre Stellungnahme, vorzugsweise in elektronischer Form (bitte nebst einer PDF
Version auch eine Word-Version), bis spätestens 14. Februar 2018

an finanzierung@bav.admin.ch

oder Bundesamt für Verkehr
Abteilung Finanzierung
3003 Bern

Verspätete Stellungnahmen können nicht mehr berücksichtigt werden. Ohne Ihren Bericht bis zum
genannten Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass Sie mit dem Inhalt einverstanden sind.

Für Rückfragen stehen Ihnen Kjell Kolden (kieII.koIdenbav.admin.ch, Telefon 058 462 57 72) und
Beat von Känel (beat.vonkaenelbav.admin.ch, Telefon 058 464 63 38) zur Verfügung.

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und Ihre wertvolle Mitwirkung.

Freundliche Grüsse

Beilagen (elektronisch verfügbar):

Entwürfe der Änderungserlasse NZV und NZV-BAV
Erläuternder Bericht
Verteiler

Per E-Mail an

- Empfänger gemäss Verteiler

Intern per Zeiger an:

Fü, BAG, ABR, SPR, MEP, wia, lim, bua, gim, zwg, vkb, kok

Dr. P. Füglistaler
Direktor
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